
Leitbild

AUFTRAG:
Die Stiftung bezweckt die Führung eines Heimes für sehbehinderte und blinde Personen und bietet Arbeit an in integrierten, geschützten Werkstätten und sorgt für den Vertrieb der einschlägigen Waren (gemäss Stiftungserrichtungsakt vom 15. November 1985).

Grundsatz: Wir erfüllen unseren sozialen Auftrag mit der Verpflichtung, wirtschaftlich zu handeln und unsere Leistungen ohne Qualitätsverlust ökonomisch und ökologisch effizient zu erbringen

ZIELSETZUNGEN und ANGEBOT:
1. Aufnahme in unser Wohnheim (Kohlenberggasse 20 und Steinen​graben 75) und in unsere Werkstätten finden sehbehinderte und blinde Personen (auch mit zusätzlichen Behinderungen) ab Alter 16, unabhängig von Konfession und Herkunft.

Unser Wohnheim gewährleistet die Pflege, Betreuung und Begleitung von sehbehinderten Personen, die aus somatischen, psychischen oder sozialen Gründen nicht mehr in einer privaten Umgebung leben können. Für BewohnerInnen im AHV- Alter gelten die vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt vorgegebenen Richtlinien und Normen. 

2. Unser Angebot hat als Ziel die Förderung und Verbesserung der Lebensfähigkeit, der Lebensqualität und der Lebensfreude unserer Pensionäre. Den BewohnerInnen wird ein Umfeld geboten, das ihren Bedürfnissen, Fähigkeiten und Gewohnheiten entspricht. Bei der Betreuung und Begleitung von BewohnerInnen in Ausbildung berücksichtigen wir den pädagogischen Auftrag.


3. Unsere gesamtheitliche Betreuung und Begleitung stellt hohe Anforderungen an die MitarbeiterInnen. Durch geeignete Aus-, Weiter- und Fortbildung werden die MitarbeiterInnen befähigt und unterstützt, ihre Aufgaben mit Kompetenz und Eigenverantwortung zu erfüllen.


4. In unseren Werkstätten und - soweit möglich - auch in den anderen Bereichen bieten wir Arbeitsplätze für Sehbehinderte, Blinde und Mehrfachbehinderte.

5. Unser Angebot an Freizeitaktivitäten umfasst Beschäftigungs-Therapien, begleitete Ferien, Besuche kultureller Veranstaltungen etc. Es ist den Bedürfnissen unserer Pensionäre angepasst.


6. Wir unterstützen bedürftige Pensionäre in finanzieller Hinsicht im Rahmen unserer Möglichkeiten.


7. Unsere Betreuungsarbeit machen wir durch geeignete Massnahmen und Aktionen einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Dadurch soll sowohl das Verständnis für blinde und sehbehinderte Menschen wie auch das Bewusstsein und die Wertschätzung unserer Leistungen gefördert werden.

Vom Stiftungsrat genehmigt am 20. Mai 2008 
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